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Gesetz, rnit den die Wiener Abgabenordnung und das Gesetz llber
die Einhebung einer Dienstgeberabgabe geändert werden

Der wj.ener landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das cesetz betreffend allgerneine Bestirurungen und das Verfahren
fitr die von den Abgabenbehörden der Stadt, I{ien verwalteten Ab-
gaben (Wiener Abgabenordnung - WAO. ), teBl . für Vtien
Nr. 2!/1962, zrr:-eEzt geändert durch das Gesetz LGBI . für Wien
Nr. 40/1992, vr ird wie folgt geändert:

1 . ! r l i t . b l a u t e t :

 b) der Grundsteuer, der Lohnsufimensteuer und der Kornnunalsteu-
er, soweit nicht bundesgesetzliche Vorschriften anzuwenden
sind, t l

2. Im S 27 Abs. 2 I i t .  c tr i t t  an die Stel le des Wortes rrzwöIf rr

das Wort rrsechstr.

3 .  5  160 Abs.  2  lau te t :

tr(2) Werden für aushaftende Abgabenschuldigkeiten Zahlungser-
leichterungen (Abs. 1) bewilligt, so kann die Bewilligung von
Bedingungen, die die Einbringung sichern, abhängig genacht ner-
den. !'ür Abgabenschuldigkeiten, die den Betrag von insgesamt
100 0 S übersteigen, sind,
a) solange auf Grund eines Ansuchens un Zahlungserleichterung

Einbtingungsnaßnahnen r,reder eingeleitet noch fortgesetzt
rrerden dtir fen (!  tzz Abs. 2 bis 4 und 7) oder

b) soweit infolge einer gernäß Abs. 1 erteilten Bewilligung von

Zahlungserleichterungen ein Zahlungsaufschub eintritt,
Stundungszinsen in der Höhe von 4 Prozent liber dern während des

Zeitraunes der Herunung von Einbringungsmaßnahnen oder der Zah-

lungserleichterung jeweils geLtepden Zinsfuß. ftir Eskonptierun-
gen der oesterreichischen Nationalbank pro Jahr,zu entrichten.It



4 . ! 1 6 0 a A b s . ? l a u t e t :

n(?) Aür Abgabenschulcligkeiten sind
a) solange auf Grund eines Antrages auf Aussetzung der Ein-

hebung Einbringungsnaßnahrnen weder eingeleitet noch fort-
gesetzt lrerdeD dürfen (S fZz Abs. 6 und z) oder

b) soweit infolge einer Aussetzung der Einhebung ein Zahlungs-
aufschub (einschließlich der Naehfrist nach Abs. 5)
eiBtritt,

Aussetzungszinsen in Höhe von einen Plozent llber dem während
des Zeitraumes der Hennung von Einbringungsnaßnahmen oder der
Aussetzung der Einhebung jeweils geltenden Zinsfuß flir Eskomp-
tierungen der Oesterreichischen Nationalbank pro Jahr zu ent-
richten. In FalLe der Herabsetzung der Abgabenschuld hat die
Berechnung der Aussetzungszinsen unter Berücksichtigung des
Ilerabsetzungsbetrages zu erfolgen. Aussetzungszinsen sind erst
aach Ablauf (Abs.  ) oder Widerruf der Aussetzung festzusetzen.
Wird einem Antrag auf Aussetzung der Einhebung nicht stattgege-
ben, so sind Aussetzungszinsen erst nach der ErLassung des die-
sen Antrag erledigenden Bescheid festzusetzen. tl

Artikel II

Das cesetz über die Einhebung einer Dj-enstgeberabgabe, LGB1 ,
fär Wj.en Nr. 17119?0, a)]-etzt geändert durch das Gesetz LcBl .
fär Wien NE. 27/1992, lr i rd wie folgt geändert:

1. In0 5 2 Abs. 3 letzter Ealbsatz tritt an die Stelle des Wo!-
tes nzwölf. das wort nsechsti .

2 .  t  6  Abs .  l  und  2 l au ten :

t(1) Der Abgabepflichtige hat, bis zun 15. Tag jedes Monates die
in vorrnonat eDtstandene Abgabenschuld zu entrichten.

(2) Der Abgabepflichtige hat jeweils bis zun 31. März die in
vorangegangenen Kalenderjahr entstandene Abgabenschuld beim Ma-
gistlat schriftlich zu erklären. In diesen Erklärungen sind



3

auch Jene DieDstverhältnisse anzugeben, ftir die zufolge der Be-
stirnnung des 5 3 eine tbgabe nicht zu entrichten ist.Ü

Artikel III

L. ArtikeL I Z 3 und 4 treten rnit dern auf die Kundmachung fol-
' genden tag in'Kraft. Die Bestinnungen liber die Eöhe der zinsen

finden dar{lber hinaus in a1len FätrIen Anwendung, in denen die
Zinsen (5! 160 lbs. 2 und 160 a Abs. ?) noch f,estzusetzen sind.

2. Artikel lI .Z 2 gilt ftir Steuerzeiträune nach den 31. Dezen-
be r  1993 .

3. Die übrj-gen Bestimmungen dieses Gesetzes treten tnit 1. Jän-
ner 1994 in Kraft.

Der Larideshauptnann Der Landesamtsdirektor



vorblatt

Problem:

l{it 1. Jänner 1994 lrird als ?eil der zweiten stufe der steuer-
teform des Bundes das Korununalsteuergesetz 1993 in Kraft tre-
ten. Da zur Vorschreibung und Ei.nhebung der Korununalsteuer die.
Gerneinden zuständig sind, rntissen hinsj.chtlich des Verfahrens
die landesgesetzlichen Voraussetzungen hiefür geschaffen wer-
den. Durctl die ebenfalls im Zuge des steuerreformpaketes er-
folgte .Aaderung der Bundesabgabenordnung ergibt sich.hinsicht-
l.ich der Stundungs- und Aussetzungszinsen und des Be-
tr5-ebs (Arbeits- ) stättenbegriffes ein Anpassungsbedarf in der
?{iener Abgabenordnung und bei der Dienstgeberabgabe .

Der Kreis der Abgabepflichtigen hinsichtlich der Konmunalsteuer
und der Dienstgeberabgabe ist weitgehend ident. Die Beachtung
verschiedener Zahlungs- und Erklärungsternine ist für die Abga-
bepflichtigen mit einern erhöhten Aufwand verbunden.

zieTI

Der Vollzug des Korununalsteuergesetzes durch die Abgabenbehör-
den der Geneinde Wien solI ennöglicht werden und die ZahJ.ungs-
und Erklärungsterrnine der Dienstgeberabgabe an jene der Koturu-
nalsteuer angepaßt yerden.

Der Betriebs (Arbeits- ) stättenbegrif f der Wiener Abgabenordnung
und der Dienstgeber,abgabe, sowie die Zinsenregelungen für Stun-.
dungs - und Aussetzungszinsen sollen den Regelungen der Bundes-
abgabenordnung angeglichen werden.

f.,ösunq:

i
Der celtungsbereich der t{iener Abgabenordnung wird auf die Kon-
munalsteuer ausgedehnt.



Die Zahlungs- und Erklärungstermj.ne der
den an jene der Komnunalsteuer angepaßt.

Dienstgeberabgabe wer-

Die Zinsearegelungen filr Stundungs- und Ausset,zungszinsen und
de! Betriebs (Arbeits- ) stättenbegriff der Wiener Abgabenordnung
und der Dienstgeberabgabe werden der Bundesabgabenordnung ange-
gl ichen.

4lternativen:

Keine .

Kosten:

Inwj-eweit die Vollziehung des Konnunalsteuergesetzes rnit zu-
sätzl-ichen Koslen verbunden sein wird, kann derzeit noch nicht
abgeschätzt werden. Wenn überhaupt erforderlich, dann wird irn
Ilinblick auf den l{egfa1l der Lohnsummensteuer mit einer relativ
geringen Personalverrnehrung das Auslangen gefunden werden kön-
Den.

Die aus der llerabsetzung der Stundungs- und Aussetzungszinsen
resulti-erenden Zinsenverluste werden zurn feil durch die Auswei-
tung des Zeitraumes, für den Zinsen zu entrichten sind, konpen-
s ier t .



Er1äuterungen

Allgeneiner TeiI

l.{it 1. Jänner 1994 wird als Teil der zweiten stufe der steuer-
leform des Bundes das Konnunalsteuergesetz !993 in Kraft tre-
ten. Die KoNnunalsteue! ist eine bundesgesetzlich geregelte Ab-
gabe, deren Ertrag den cerneinden - an Stelle der zum selben
Zeitpunkt entfallenden celterbesteuer ( Lohnsummensteuer ) - zu-
fließt. Zu! vorschreibung und Einbringung der Konmunalsteuer
sind die Gemeinden zuständig.

Dazu muß die Rechtsgrundlage hinsichtlich der Verfahrensvor-
schrj-ften durch eine Abänderung der wiener Abgabenordnung ge-

schaffen werden.

weiters sollen die Slundungs- und Ausselzungszinsen auf das in

der Bundesabgabenordnung festgesetzte Ausmaß reduziert werden

und gleichzeitig - der bundesgesetzlichen Regelung folgend -

eine Verpflichtung zur Entrj.chtung von Zinsen ab der Einbrin-
gung des entsprechenden Ansuchens festgesetzt werden. Die tinde-

rung des Betriebsstättenbegriffes in der Bundesabgabenordnung
soI1 auch in der Wiener Abgabenordnung und bei der Dienstgeber-
abgabe nachvollzogen werden,

ürn die Steuerterrninevidenz der Ä"bgabepflichtigen zu vereinfa-

chen, sol1en die Zahlungs- und Erklärungsf risten der Dienstge-
berabgabe an jene der Konrnunalsteuer angepaßt werden.



Besonderer Eeil

'Zu  
A! t .  f  :

z u z t ( 5  1 r i r . b ) :

Durch die Anführung der Komnunalsteuer wird die Voraussetzung
für die Geltung der Wiener Abgabenordnung im Abgabenverfahren
hinsichtlich der Konnunalsteuer geschaffen.

Zu  Z  2  ( 5  2?  Abs .  2  1 i t .  c ) :

Durch die Einbeziehung von sechs Monate übersteigenden Bauaus-
flihrungen unter den Betriebsstättenbegriff wird eine Divergenz
zur Bundesabgabenordnung vermieden.

Z1r  Z  3  und 4  (g  160 Abs.  2  und S 160 a  Abs .  ? ) :

Durch die Herabsetzung des Zinssatzes für die Aussetzungszinsen
wj"rd - bei vergleichbarer Rechtslage - dinen Erkenntnis des
verfassungsgerichtshofes zur Bundesabgabenordnung Rechnung ge-
tragen. Mit der gleichzeitigen Herabsetzung der Stundungszinsen
wj.rd ein Auseinanderklaffen der Aussetzungs- und Stundungszin-
sen vermieden. Das Ausnaß der Herabsetzung der Zinssätze folgt
der in der Bundesabgabenordnung getroffenen Regelung. Eine Aus-
weitung der verpflichtung zur Entrichtung der Zinsen auf die
Zeit ab der Einbringung des entsprechenden Antrages erscheint
gerechtfertigt, da uährend dieser Zeit die Einbringung gehenunt
ist und darnit wirtschaftlich gesehen derselbe Effekt wie bei
der Bewilligung eines Zahlungsaufschubes erreicht wird.

Zu A l t .  I I :

z v z l ( 5 2 A b s . t ) :

Der Albeitsstättenbegriff hinsichtlich der Bauausführungen wird
den Betriebsstättenbegriff der Br^rndesabgabenordnung angegli-
chen.



Ztr  Z 2 ( !  6  Abs.1 und 2)

Die Verlegung der gahlungsternine ftlr die Dienstgeberabgabe vorn
10. auf den 15. jedes Monates bzw. des Erklärungsternines vom
10. Februar auf den 31. März jeden Jahres bewirkt eine Anpas-
sung an die Terrnine des Konmunalsteuergesetzes und wird flir den
in wesentlichen identen Kreis der Steuerpflichtigen eine Entla-
stung hinsichtlich j-hrer lerninevidenz bedeuten.

Zu Ar t .  I I I :

Z \ Z l i

Die herabgesetzten Zlnssätze
1en zur Anwendung gelangen ,
treten des gegenständl ichen
Zinsen vorzuschreiben sind.

sol-Len auch bereits in jenen Fä1-
in denen noch filr vor dern Inkraft-
cesetzes gelegene Zahlungsaufschübe

Z E Z 2 r

Durch diese Bestirunung wird bewirkt,
gen Rechtslage gtiltigen Bermine noch
1993 wirksan sind.

Z l J  Z  3 i

daß die nach der bisheri--
für den Steuerzei-traun

Das Inkrafttreten nit 1. Jänner 1994 entspricht den Wirksan-
keitsbeginn des Konnunalsteuergesetzes.


